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EiD 1 e i t u D g 

Zum ersten Mal in der Geschichte seiner fast zwanzigjährigen 

Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen hat Österreich in der 

Zeit vom 1.Jänner 1973 bis 31.Dezember 1974 in der von der 

Satzung der Vereinten Nationen dafür vorgesehenen Form Cd.h. 

als nichtständiges Mitglied) dem Sicherheitsrat angehört. 

Der Wunsch Österreichs, auch in diesem von der Satzung 

der Vereinten Nationen mit besonderen Aufgaben und weitgehenden 

Vollmachten ausgestatteten Organ mitzuarbeiten, ist vor allem 

dem Geist aktiver und umfassender Teilnahme an allen Bereichen 

der Tätigkeit der Verei�ten Nationen entsprungen, von dem die 

Politik Österreichs in den Vereinten Nationen seit 1955 gekenn­

zeichnet war. 

Eine wichtige Grundlage für eine positive Beantwortung 

der Frage, inwievlei t die Erfüllung der Aufgaben eines nicht­

ständigen Mitglieds des Sicherheitsrates mit den traditionellen 

Grundsätzen der Aussenpolitik eines unabhängigen Österreichs, 

nämlich denen der immerwährenden Neutralität vereinbar erscheint, 

war die seinerzeitige grundsätzliche Entscheidung Österreichs 

zur Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen mit allen sich 

daraus ergebenden Folgerungen im Hinblick auf die Erfüllung von 

Verpflichtungen aus der Satzung. vlei tere Momente konnten aus 

den bisherigen Erfahrungen Österreichs im Verlaufe seiner Mit­

arbeit in vielen, auch politischen Organen der Vereinten 

Nationen ge'oJonnen werden, durch die Beschränkungen für eine 

Mitarbeit Österreichs nicht offenbar geworden waren. Schliesslich 

war auch der Umstand von Bedeutung, dass sehr viele andere Mit­

gliedstaaten - darunter auch solche, deren aussenpolitische 

Grundsätze jenen Österreichs ähnlich sind - regelmässig von der 

Möglichkeit nicht-ständiger Mitgliedschaft im Sicherheitsrat 

Gebrauch gemacht hatten. 

Im Lichte aller dieser Umstände erschien eine Mitglied­

schaft Österreichs im Sicherheitsrat als eine nicht nur sinn­

und wertvolle, sondern auch folgerichtige Ergänzung der bis­

herigen Arbeit Österreichs in den Vereinten Nationen. 
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D ie Grundlage für die Mitarbeit Österreichs im Sicher­
heitsrat war vor allem durch die unverrückbaren Grundsätze 
der österreichischen Neutralitätspolitik, deren konsequente An­

wendung in eine aktive Friedenspolitik münden muss, gegeben. 

Hier war ein hohes Mass an Übereinstimmung zwischen den friedens­
sichernden und friedenserhaltenden Aufgaben des Sicherheitsrates 
einerseits und der Friedensaufgaben zugeViandten Politik der 
i mmervJäh renden Neutralität erkenn bar" Die Haltung Österreichs 

im Sicherheitsrat konnte aber au ch vom geistigen Standort des 

Lan des und sein er Men schen , d.h. der Rolle Österreic':.ts als 
Demokratie westeuropäischer Prägung n icht unbeeinflusst bleiben. 

Im Siche rheitsrat war Österreich daher au ch darum bemüht, 
seiner Stellung aIs europäisches Land gerecht zu werde n .  

\tJähren d der Jahre seiner Mitgliedschaft im Sich erheitsrat 
\tJar Ö ste rreieh vor die Aufgabe gestellt, die von ihm gevJähl ten 
Grun dsätze seiner Politik unabhängig und konsequent auf jene 
Fragen anzuvJende n , mit denen der ,Sicherheitsrat in diesem Zei t­
raum befasst war. 

. Die Zahl und das GevJicht der Aufgaben, vor die sich der 
Sicherheitsrat als höchstes Or gan der Friedenssicherung und 
Frieden serhaltun g im System der Vereinten Nationen in den beiden 
Jahren der österreichischen tIitgliedschaft,gestellt sah, war 

angesichts vielfältiger krisenhafter EntvJicklungen in der Welt­

politik besonders gross. Mit Ausnahme der kriegerischen Ausein­
andersetzungen in Indochina, die das System der Vereinten Nationen 

nur am Rande ( vor allem durch die Teilnahme Generalsekretär Hald­
heims an der Pariser Friedenskonferenz im Februar 1973)  berührten, 

waren alle anderen grossen Krisensituationen dieser Periode 
Gegenstand von Friedensbemühungen der Vereinten Nationen, deren 

zentraler Punkt zumeist der Sicherheitsrat wurde. 
,; An allen diesen Arbeiten und Beratungen des Sicherheits-

rates hat Österreich aktiv teilgenomm en. Es hat seinen Beitrag 

sowohl in den sehr häufigen , der Vorbereitung von Arbeiten und 

�eschlüssen dienenden Konsul tatio.pen der Ratsmitglieder (eine 
'J die Arbei tsmethod'en des Sicherheitsrates besonders kenbzeichnende 

Verfahrensart) , als auch in mehr als 120 öffentlichen Sitzungen 
geleistet, in denen seine Vertreter den österreichischen Stan d­

punkt zu allen dem Sicherheitsrat vorliegenden Fragen dargelegt 
haben. 
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Bedingt schon die begrenzte Zahl der Mitglieder des R2tes 

. eine intensive Mitarbeit aller ständigen und nicht-ständigen 

Mitglieder bei der Vorbereitung und Formulierung von Beschlüssen, 

so hat Österreich auch für eine Reihe von Resolutionen die 

Initiative ergriffen und war Mitautor bzw. Miteinbringer. 

Neben den bereits e�Nähnten Funktionen hat Österreich im 

November 1973 - auf dem Höhepunkt der letzten Nahostkrise - die 

Präsidentschaft des Rates ausgebübt und in den Unterorganen 

des Sicherheitsrates - besonders im Sanktionenkomitee und im 

Komitee für neue f-litglieder - aktiv mitgearbeitet. 

' -
i 

, 

,., 
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1.) N A H ER OST E N 

a) Allgemeine politische Fragen -

Durchführung der Resolution 242 

Seit der über amerikanische Initiative zustandegekommenen 

FeuereinsteIlung im Sommer 1971 war es praktisch zu einem Still­

stand aller bilateralen und multilateralen Bemühungen um eine 

Friedensregelung im Sinne der Grundsätze der Resolution 242 

gekommen. Eine bereits während der XXVII. Generalversammlung 

im Herbst 1972 angedeutete diplomatische Nahost-Initiative 

Ägyptens wurde im April 1973 durch den Antrag des ägyptischen 

Aussenministers auf Befassung des Sicherheitsrates konkretisiert. 

Die ägyptische Init�tive diente vor allem dem Zweck, 

auf der Grundlage eines zusammenfassenden Berichtes des 

Generalsekretärs über die Friedensbemühungen im Rahnen der 

Vereinten Nationen seit dem Jahre 1967, eine breit angelegte 

Debatte des Sicherheitsrates über alle Aspekte des. Nahost­

problems herbeizuführen. In diesem Sinne war auch ein vom 

ägyptischen Aussenminister vorgelegter Resolutionsentwurf 

vom Sicherheitsrat am 20.April 1973 einstimmig als 

Resolution 331 (1973) verabschiedet worden .. Neben der 

Anforderung eines Berichtes des Generalsekretärs wurde Bot­

schafter Jarring zur Teilnahme an der Debatte eingeladen und 

deren Beginn für Juni 1973 festgelegt. 

In dem diese� Beschluss des Sicherheitsrates folgenden Zeit-

_ raum waren österreichis,chersei ts Überleßungen angestellt worden, 

die darauf abzielten, auf der Basis der - von beiden Teilen 

akzeptierten-Sicherheitsrats-Resolution 242 eine schrittweise 

Lösung im Sinne der Aufstellung eines "vereinbarten 

Planes über gegenseitige Handlungen und Massnahmen" zu erzielen. 

Die österreichischen Gedanken wurden zum damaligen Zeitpunkt 

dem Sicherheitsrat bewusst nicht als "Vorschläge" vorgelegt, 
! 

sondern in informellen Sondierungsgesprächen den Streitparteien 

und ,den übrigen Sicherheitsratsmitgliedern-zur Kenntnis 
gebracht. � 

Die am 5.Juni 1973 begonnene Debatte im Sicherheitsrat bewies, 

dass die überwiegende Mehrheit der Mitgliedstaaten die Resolution 

242 nach wie vor als einzige Basis für eine friedliche Lösung 
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ansahen. Die Debatte machte aber auch deutlich, dass es 

Israel nicht gelungen war, die Unterstützung der Staaten der 

Dri tten Welt für seinen Standpunkt zu ge\ünnen. Auch europäische 

und andere westliche Staaten appellierten in zunehmendem 

Masse an Israel, durch eine flexiblere Haltung zu einer Lockerung 

der Situation beizutragen. 

Am 25. Juli kam es zur Vorlage eines gemeinsam von 8 block­

frffien Ratsmitgliedern ausgearbeiteten Resolutionsentwurfes, 

mit welchem zwar die Resolution 242 bekräftigt und der General­

sekretär und sein Sonderbeauftragter zur Weiterführung ihrer 

Friedensmission aufgefordert wurden, gleichzeitig jedoch in 

scharfen Worten das Bedauern über die Haltung Israels zum 

Ausdruck gebracht wurde. Der Antrag erzielte zwar 13 positive 

Stimmen (bei Nichtteilnahme Chinas an der Abstimmung ), scheiterte 

jedoch an dem. Veto der Vereinigten Staaten. 

In der Folge zeigte sich allerdings, dass trotz des 

amerikanischen Vetos die geplante Nahost-Mission Itlaldheims 

auch von den USA nicht in Frage gestellt vmrde. 

Die österreichische Zustimmung zu diesem Resolutionsentwurf 

war massgeblich von der Überzeugung bestimmt, dass er durch die 

ausdrückliche Bekräftigung der ResolutXn 242 nicht nur eine 

eindeutige Anerkennung der Lebensrechte Israels, sondern auch 

die Grundsätze für eine friedliche Regelung enthielt. Mit der 

Unterstützung des Entwurfes wurde ferner die Bedeutung unter­

strichen, die Österreich einer friedlichen Lösung des Nahost-
. Konfliktes sovüe einer Aktivierung der Rolle der Vereinten Na­

tionen in dieser Frage beimisst. Darüberhinaus sollte mit der 

positiven Stimmabgabe eine neuernche Aufforderung an alle Par­

teien, sich in der Suche nach einer Beilegung des Konfliktes 

friedlicher Mittel zu bed�n, zum Ausdruck gebracht werden. 

b ) 4.Nahostkrieg, Waffenstillstand und Einberufung der Genfer 

Konferenz 

Nach den ersten Sitzungen des Sicherheit�rates in der dem 

Kriegsausbruch folgenden Woche war ein vollkommender Stillstand 

in der Arbeit des Rates eingetreten. Die Parteien nahmen davon 

Abstand den Rat einzuschalten und versuchten offenbar, eine 

militärische Entscheidung herbeizuführen. In dieser Phase hat 
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Österreich ebenso wie vor allem Grossbritannien und 

Austranen eine uneingeschränkte, bedingungslose Feuer­
einsteIlung gefordert. 

Nach einer Periode praktischer U ntätigkeit des Sicher­
heitsrates trat der Rat über amerikanisch-sowjetische 

Initiative am 21.0ktober 1973 zu einer dringenden Sitzung 
zusammen. Auf Grundlage eines von den Vereinigten Staaten 

gemeinsam mit der Sowjetunion vorgelegten Entwurfes kam es zu 
einem vom Rat mit 14 Stimmen (bei Nichtteilnahme Chinas an der 

Abstimmung) beschlossenen sofortigen Feuereinstellungsbefehl 
(Res.3 3 8  (1973 ) ). Die Resolutjnn enthielt als wesentlichste 
Bestimmung die Aufforderung an beide Streitteile zur Aufnahme 

von Verhandlungen und bildete später die Grundlage für die 
Genfer Nahostkonf erenz. In der Folge zeigte sich allerdings, dass 
der Appell des Rates ohne vJirkung auf das Kriegsgeschehen blieb. 

Dadurch kam es zVJei Tage später abermals zu r Vorlage 
eines gemeinsamen ameri]�ani.sch-so\tJjetischen Hesolutionstextes, mit 
w�lchem der Feuereinstellungsbefehl wiederholt und der General­

sekretär au fgefordert wird, unverzüglich Massnahmen zur 

Überwachung des 1.rlaffenstillstandes zu ergreifen (Res. 3 3 9  (1973 )). 

Diente der Sicherheitsrat in der Zeit nach der Annahme der 
Res. 3 3 8  (1973 ) vor allem der Durchführung des politischen 
Einverständnisses der beiden Supermächte über die Einstellung 
der Feindseligkeiten im Nahen Osten, wurde den Vereinten 
Nationen durch Res. 3 3 9  (1973 ) mit der Überwachung des Waffen­
stillstandes durch die U NTSO erstmals wieder eine Rolle zuge­

teilt. Es war jedoch zu diesem Zeitpunkt bereits klar, dass sich 
die blockfreien Mitgliedstaaten des Rates mit einer derart be­

scheidenen Rolle nicht begnügen würden und einen stärkeren 
Einfluss auf das Geschehen suchten. 

Hiemit wurde die 3 . Phase, welche durch die Errichtung von 
U l\TEF gekennzeichnet war, eingeleitet .. Es kam zur Vorlage eines 

von den blockfreien Ratsmitgliedern ausgearbeiteten Resolutions­
entwurfes , mit ltJelche.m eine Neuschaffung der bis zum Jahre 1967 

bestandenen U NEF verlangt wurde. Da die Krise im Nahen Osten zu 
dieser Zeit an einem Punkt angelangt war, bei welchem die direkte. 

Intervention der beiden Supermächte nicht ausgeschlosssen werden 
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konnte, fanden sich die Vereinigten Staaten nur bereit, dem 

blockfreien Resolutio nsentwurf mit der Massgabe des Ausschlusses 

von Militärpersonal der ständigen Sicherheitsratsmitglieder 

bei der neugeschaffenen Friedensstreitmacht der Vereinten Nationen 

zuzustimmen" 11i t der abermals mit 14 Stimmen (bei Nichtteilnahme 

Chinas an der Abstimmung) angenommenen Resolution 3 40 (1973 ) 

über die Entsendung von Truppen erhielt der Sicherheitsrat 

somit zusätzliche Verantwortung für die Beilegung der Nahost­

krise .. 

Mitte Dezember 1973 trat der Rat abermals zusammen, um die 

Rolle der Vereinten Nationen im Ib.hmen der nach Genf einberufenen 

Konferenz zu definieren. Die Bsterreichische Delegation hatte bei 

dieser Gelegenheit, zusammen mit 9 weiteren Ratsmitgliedern, 

cinen Resolutionsentwurf vorgelegt, welcher dem Generalsekretär 

der Vereintem Nationen eine wirksame Holle in der Konferen z 

übertrug und ihn gleichzeitig aufforderte, den Sicherheitsrat 

über den Fortschritt der Konferenz laufend· zu informieren. 

Dieser Resolutionsent\'iurf wurde am 15 .. Dezember 1973 mit 10 
Stimmen, bei keiner Gegenstimme und 4 Enthaltungen (ständige 

Ratsmitglieder, mit Ausnahme Chinas� das an der A bstimmung nicht 

teilnahm) als Resolution 3 44 (1973 ) beschlossen. 

Die Bsterreichische HaI t�.�ß. vJar in der ersten Phase nach 

Kriegsausbruch durch einen dringenden Appell ne.ch einem 

sofortigen bedingungslosen Haffenstillstand gekennzeichnet, der 

der Sorge um den Verlust menschlichen Lebens und den freund­

schaftlichen Beziehungen Österreichs zu beiden Streitteilen 

entsprango Die Bsterreichische Delegation begrüsste daher die 

Resolutionen des Sicherheitsrates zur Einstellung der Kampf­

tätigkeiten und Aufnahme neuerlicher Fri.edensbemühungeno vJas 

die Natur und den Inhal t dieser Friedensverhandlungen anlangte, 

erklärte sich Österreich den Grundsätzen der Sicherheitsrats­

Resolution 242 (1967), deren Durchführungm allen ihren Teilen 

nunmehr als geboten angesehen vJUrde, fest verbunden. Schliess­

lich unterstützte Österreich nicht nur in verbaler Form die 
i • 

Errichtung einer UN Emergency Force, sondern konnte durch elne 

kurzfristige Verlegung eines Teiles seiner UN-Truppen in Cypern 

einen wesentlichen Beitrag zur raschen Funktionsfähigkeit dieser 

Streitkräfte leisten. 

III-169 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 9 von 22

www.parlament.gv.at



-8-

c) Israel - Libanon 

Im Berichtszeitraum befasste sich der Sicherheitsrat zum 
ersten Mal im April 1973 mit einer Beschwerde des Libanon 
gegen Israel. 

Nach den am 9. und 10.April 1973 erfolgten Kommandoaktionen 
Israels gegen Führer der palästinensischen Befreiungsorganisation 

in Beirut hatte der Libanon zunächst lediglich gegen die israeli­
schen Aktionen protestiert, verlangte jedoch am 12. April die 
dringliche Einberufung des Sicherheitsrates. 

In der von 13 0 bis 20. April dauernden Debatte des Rates i'l}urde 

die israelische Kommandoaktion fast einmütig verurteilt, wobei 
sich alle v,Jestlichen St aaten - in zurückhaltender und indirekter 

Form die USA, am stärksten und in direkter Form Frankreich -

gegen das israelisch e Vorgehen aussprachen. Eindeutig war diese 

Verurteilung auch durch alle der afro-asiatischenbzw. latein­
amerikanischen Gruppe an gehörenden Ratsmitglieder. 

Die Debat te fand am 21 .. April 1973 mit der Ann ahme eines 
französisch-britischen ResolutionsentvJUrfes , mit welchem alle 

Akte der Gewaltanwendung und die wiederholten militärischen 

Aktionen Israels gegen Libanon verurteilt wurden und Israel 
zur Unterlassung derartiger Kommandoaktionen aufgefordert 

wurde, ihren Abschluss (Res. 3 32 (1973 ) . Für den Entwurf stimmten 
11 Staaten (darunter Österreich), während sich die USA, die 

Sov.:jetunion, China und Guinea - aus verschiedenen Motiven -
der Stimme en thielten. In Votumserklärungen wurde die Resolution 

� 

von den Vereinigten Staaten als nicht ausgel,-vogen bezeichnet, 
während die Sowjetunion, China und die blockfreien Staaten 
die Resolution als gegenüber Israel als zu milde kritisierten. 
Die öster!-,..§icjÜsche Delegation hat nach der Abstimmung eine 

Erklä:r;ung abgegeben, in \-lelcher die entsch:i..edene Ablehnung 
·4 � 

aller Akte internationaler G8\AJal tanVJ8ndung betont wurde .. 
In der Folge der am 100August 1973 erfolgten Entführung 

einer libanesischen 

flugzeuge kam es am 
,I, 

heitsrates durch den 

Verkehrsmaschine durch israelische MilEär -

11. August abermals zur Änrufung des Sicher-
'. 

Libanon. In der Beschwerde des Libanon 
wurde Israel ein Akt der Luftpiraterie vorgeworfen und eine 
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scharfe Verurteilung durch den Sicherheitsrat verlangt. 
Israel begründete seine Massnahme mit der Annahme, dass sich 

Führer von Terrororganisationen in der Verkehrsmaschine 
befunden hätien; da die Vereinten Nationen keine wirksame Hand­
habe gegen den Terrorismus besässen, blieben Israel nur der­
artige Akte der Selbstverteidigung als letzter Ausweg. 

In der Debatte wurde die israelis eh e I1assnahme auch VCXl den­
jenigen Staaten, welche Israel bisher im Sicherheitsrat unter­
stützt hatten, wie die USA, einmütig verurteilt. 

Die österreichische Haltung war von der Überlegung bestimmt, 
dass Akte internationaler Gewaltanwendung, "üe immer man die ihr 

zugrun.deliegenden Ursachen oder Motive beurteilen möge, abge­
lehnt werden müssten. Die israelische Militäraktion stellte nicht 
nur eine Verletzung der Souveränität und territorialen Inte­
grität eines Mitgliedstaates der Vereinten Nationen dar, sondern 

beinhaltete auch als erschwerendes Moment die Gefährdung des 

Lebens unbeteiligter Menschen. Die österreIchische Delegation 
hat daher einerseits die Ablehnung des israelischen Vorgehens 
in· diesem konkreten Fall zum Ausdruck gebracht, gleichzeitig 

jedoch auf den Zusammenhang mit der ungelösten Nahostfrage als 
ganzes hingewiesen. 

In diesem Sinn bemühte sich Österreich, gemeinsam mit 
anderen Staaten, um Erarbeitung einer Resolution, die einer­
seits den wichtigsten Aspekten des Falles in entsprechender 

Weise Rechnung trug und ausserdem mit der einstimmigen U nter­
stützung sämtlicher Sicherheitsratsmitglieder rechnen konnte. 

Die schliesslich am 15.August 1973 vom Sicherheitsrat ein­
stimmig verabschiedete Resolution 3 3 7  (1973 ) entsprach diesen 
Prämissen. 

Die Resolution stellt im Rahmen der Nahostdebatten des Sicher­

heitsrates im Berichtszeitraum insofern einen Sonderfall dar, 
da mit ihr eine klare Verurteilung Israels einstimmig - und 
somit auch mit der Stimme der USA - ausgesprochen wurdeo 

In der Folge des Terrorüberfalls auf das israelische Dorf 
Kiryat Shmona am 10.April 1974 durch palästinensische Terroristen, 
wobei 18 getötet und 15 weitere verletzt worde n waren, kam es zu 

israelischen Vergeltungsschlägen gegen Stützpunkte der Palästinen­
ser Terrororganisationen auf libanesischem Gebiet, in deren Folge 
zwei Menschen getötet und umfangreicher Sachschaden angerichtet 

wurde. 
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Auf Grund dieser Kommandoaktionen Isr aels verlangte der 
Libanon am 13 . April 1974 die Einberufung des Sicherheitsrates 
zu einer dringlichen Sitzung. 

Der Sicherheitsr at befasste sich zwischen dem 15. und 
24.April mit der gegenständlichen Frage und verabschiedete die 
Resolution 3 47 (1974) vom 24. April 1974. 

In der Debatte wurden die israelischen Vergeltungsschläge 

zwar allgemein verurteilt, jedoch - vor allem von westlichen 

Delegationen - im Zusammenhang mit dem Terrorüberfall auf das 
israelische Dorf gesehen. Auch der österreichische Vertreter 
liess sich in diesem Sinne vernehmen, verurteilte neuerlich 
alle Formen der Ge\oJal tanwendung, und setzte sich für wirksame 

Massnahmen des Sicherheitsrates zur Verhinderung einer weiteren 
Eskalation des Blutvergiessens im Nahen Osten eing 

Eine Reihe blockfreier Ratsmitglieder hatten einen Resolutions­
entwurf ausgearbeitet, mit \-Jelchem die Verletzung der territorialen 

Integrität und Souveränität des Libanon durch Israel und gleich­
zei ti g jegl iche Gewaltanwendung verurteilt \-Jurden. Ein Antrag der 
Vereinigten Staaten, einen ausdrücklichen Hinweis auf den 

Überfall auf das Dorf Kiryat Shmona aufzunehmen, erzielte lediglich 
6 positive Stimmen (darunter Österreich) und wurde mit 7 Gegen­

stimmen (die blockfreien Ratsm_i tglieder) und 2 Enthaltungen 
(Weissrussland und die Sowjetunion) abgelehnt. Trotz der 

Ablehnung ihres Zusatzantrages stimmten die Vereinigten Staaten 
schliesslich mit 12 weiter en Ratsmitgliedern für den Resolutions­
antrag. China und Irak nahmen an der Abstimmung nicht teil. 

Zu einer weiteren formellen Befassung des Sicherheitsrates 

mit libanesischen Beschwerden gegen Israel kam es bis Ende 1974 
nicht. 
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2.) Z Y P ER N F' R A G E 

Nach dem Staatsstreich vom 15.Juli 1974 kam es bereits 

am darauffolgenden Tag auf Antrag des Generalsekretärs zur 

Einberufung des Sicherheitsrates. 

Die Behandlung der Krise im Sicherheitsrat spielte sieb 

im wesentlichen in drei Phasen ab: 
Die erste Phase erstreckte sich von der erstmaligen Ein­

berufung des Rates am 160Juli bis z,um 19"J uli 1974, dem Tage 
der Erklärung des zypriotischen Staatspräsidenten, Erzbischof 

Makarios, vor dem Sicherheitsrat 0 Die Debatte im Rat \'-mr hier 
im wes�ntlichen von einer Reaktion auf den am 15 .. Juli 1974 

erfolgten Staatsstreich und dem Verlangen nach Wiederherstellung 
der verfassungsmässigen Ordnung bestimmt. 

Die z\OIJei te Phase wurde, ausgelöst durch die türkische 

Invasion vom 20.Juli 1974, mit der Erlassung des ersten 
Feuereinstellungsbefehls und der Aufforderung zur Aufnahme von 

Verhandlungen (Res.3 53 (1974)) eingeleitet und am 1.August 1974 

mit der Beschlussfassung über erweiterte Aufgaben .der UN-Friedens­
truppen auf der Insel (UNFICYF) im Lichte der "Genfer Deklaration" 
der Aussenminister Grossbritanniens, Griechenlands und der 

Türkei vom 3 00 Juli 1974 abgeschlossen (Res.3 55). 

Die dritte - vom 14. bis 3 0.August 1974 dauernde - Phase 
wurde durch den Zusammenbruch der Genfer Verhandlungen und die 

zweite türkische Invasion eingeleitet und stand im wesentliche n 

im Zeichen erneuter Waffenstillstandsbefehle des Rates und dem 
Verlangen nach Abzug aller ausländischen Truppen von der Insel; 
diese Phase war aber auch - über österreichische Initiative 
von Bestrebungen im Zusammenhang mit der GeVJährleistung der 

Sicherheit der UN-Truppen auf der Insel geprägt. In dieser 

Periode verabschiedete der Sicherheitsrat insgesamt 6 Resolutionen 
und schloss am 3 0.August 1974 seine Beratungen mit der Annahme 
einer Resolution über humanitäre Fragen abo 

Die österreichis ehe r1i tar�ei t gestaltete sich in dieser 
Phase der Tätigkeit des Sicherheitsrates besonders intensiv. 

So hat die österreichische Delegation in zahlreichen Erklärungen 
den Standpunkt Österreichs dargelegt und war von allem Anfang an 
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mit Entschiedenheit für die Respektierung der Souveränität, 

U nabhängigkeit und territorialen Integrität der Republik 
Zypern eingetreten. U nter dem Eindruck der Tötung dreier 

österreichischer U NFICYP-Angehöriger am 14'0 August 197L� hat 
Österreich dann eine Initiative in Bezug auf die Respektierung 
der Sicberheit und des Status der U N-Truppen auf Zypern ergriffen 
und dem Rat einen Resolutionsentwurf vorgelegt, der am 15.August 

1974 einstimmig als Resolution 359 verabsehiedet wurde .. 
t 

Auch sah es die österreichische DeI ega:tion als ihre Aufgabe 

an, im humanitären Bereich, insbesond ere bei Linderung des Le idens 
der Flüchtlinge , initiativ tätig zu vverden und hat dem Sicher·-
hei tsrat auch in dieser li'rage einen Hesolutionsentvmrf vorgelegt, 

der an die Parteien appelliert, zur Verbesserung des Loses 
der Flüchtlinge teizutragen .. Mi.t der einstir.Gmigen Annahme dieser 

Resolution (351 (19'74)) a111 30 .. AugUElt 1971+ sctloss der Rat die 
Beratune;en übe r die Zyp e rnkris e ab, die später, auf der Grundlage 
der Bes chlüss e des Siche:1.'b8i tsrates, von der XXIX .. General ver­
sammlung weitergeführt vJcrden sollten .. 
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3.) A F R I K A N I S eHE FRA GEN 

a) Die Rassenpolitik Siidafrikas (Apartheid) 

Der Sicherheitsrat wurde am 30.September 1974 von der 

Generalversammlung mit Resolution 3207 (XXIX), die mit 

125 Stimmen (darunter Österreich) gegen 1 Stimme bei 

9 Enthaltungen angenommen worden war, aufgefordert, das 

Verhältnis Südafrikas zu den Vereinten Nationen im Hinblick 

auf die fortgesetzte Verletzung der Grundsätze der Vereinten 

Nationen und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

durch Südafrika zu überprüfen. 

Die Debatte, an der sich neben sämtlichen Mitgliedern 

des Sicherheitsrates 36 weitere Delegationen beteiligten, 

fand vom 18G bis 30.0ktober 1974 statt. Allgemein wurde die 

Auffassung vertreten, dass die Republik Südafrika durch ihre 

Rassenpolitik die Grundsätze der UN-Satzung sowie die Be­

stimmungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte laufend 

verletze; die über�iegende Mehrheit der Staaten forderte daher -

unter Hinweis auf Art.6 der Charter, der unter den gegebenen 

Voraussetzungen die Möglichkeit des Ausschlusses eines Mit­

gliedstaates vorsieht - den Ausschluss Südafrikas aus den 

Vereinten Nationen. 

Mehrere Staaten gaben demgegenüber zu bedenken, dass ver-

. schiedene Entltdcklungen auf eine Änderung der südafrikanischen 

Haltung hindeuteten und dass die Vereinten Nationen nach wie 

vor das geeignetste Forum für eine klare Darlegung der Stand­

punkte und für eine entsprechende Einflussnahme der inter­

nationalen Gemeinschaft auf die südafrikanEche Regierung dar� 

stellten. 

Der österreichische Vertreter betonte in seiner Erklärung, 

dass Österreich die Apartheidpolitik Südafrikas sowie sämtliche 

diskriminierende Massnahmen schärfstens ablehne. Der Ausschluss 

Südafrikas solle jedoch erst nach Ausschöpfung aller sonst 
gegebenen Möglichkeiten erwogen werden. 

Nachdem alle Bemühungen im Sicherheitsrat um die Erarbeitung 

eines Kompromisstextes fehlgeschlagen waren, brachten Irak, 

.Kamerun, Kenia und Mauretanien einen Resolutionsantrag ein, der 

der Generalversammlung den sofortigen Ausschluss Südafrikas aus 
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den Vereinten Nationen gem äss Artikel 6 der Satzungen empfahl. 
Dieser Antrag scheiterte an den drei Gegenstim men der drei 
ständigen Ratsmitglieder Frankreich, Grossbritannien und den 
U S A; 10 Ratsmitglieder unterstützten die Resolution, während 
sich Costa Rica und Österreich der Stimme enthielten. 

b) Südrhodesien 

1.) SJ?errur�g der rhodesich-sam bisc;hen Grenze. 

Am 9. Jänner 1973 beschloss das illegale Regime in Südrhodesien 
unter Berufung auf die sich häufenden Guerilla-Zwischenfälle, 
die rhodesisch-sambische Grenze zu sperren. Am 24. Jänner 1973 

richtete Sam bien diesbezüglich eine Beschwerde an den Sicher-. 
heitsrat und relevierte zahlreiche Sabotage- und Subversions­
aktionen im Grenzgebiet, an der rhodesische un d südafrikanische 
Truppen beteiligt gewesen seieno Darüberhinaus teilte Sambien 
m it, dass es nunmehr seinerseits beschlossen habe, die rhodesisch ­

sambische Grenze zu sperren und dass es den Sicherheitsrat um 
politische und wirtschaftliche Unterstützung dieser Aktion er­
suche. 

Der Sicherheitsrat beschloss am 2. Februar 1973 zwei Resolutionen, 
, . 

in denen einerseits die von Salisbury verhängte Grenzsperre und 
die Präsenz südafrikanischer Polizei- und Militäreinheiten in . . , 

Südrhodesien verurteilt vlerden (Resolution. 326) , und betraute 
eine Sondermission des Sicherheitsrates mit der Aufgabe, über 
die politische Situation sowie über die durch die Grenzsperre 
verursachten wirtschaftlichen Erfordernisse Sam biens zu be­

richten (Resolution 327) 0 

Die Mission, der auch Botschafter J anko\'Ji ts ch (Österreich) 
angehörte, legte dem Sicherheitsrat einen Bericht vor, der ein 
Fortdauern der Spannungen im südlichen Afrika, insbesondere an der 
rhodesis�h-sam bischen Grenze, feststellt, die Eptscheidung Sam biens, 
die Grenze mit Rhodesien weiterhin gesperrt zu halten, als mit 
den einschlägigen Sicherheitsratsresolutionen im Einklang stehend 

begrüsst und die Notwendigk ei t einer SondervJirtschaftshilfe an 
Sam bien bestätigt. 

'r) 

In zwei weiteren Resolutionen vom 10. März 1973 nahm der Sicher-
heitsrat diesen Bericht zur Kenntnis und richtete, über eine all­
gem eine Empfehlung einer strikteren Einhaltung der Rhodesien­
sanktionen hinausgehend, eine n Appell an alle Regierungen 
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und an alle Sonderorganisationen der Vereinten Nationen,· 

Sambien entsprechende Hilfe zu gewähren (Resolution 328, 329). 

Österreich hat für alle vier Resolutionen gestimmt. 

Im Verlauf der Debatte wies der öster reichische Ver­
t rete r insbesondere darauf hin, dass gerade Öster reich, das 

selbst ein Binnenstaat ist, Verständnis für die S ambi en au s 

der Grenzsperre erwachsenen Wirtschafts- und Transportprobleme 
habe und daher die sambischen Anliegen voll un te rstütze. 

In der Folge bot Österreich im Rahmen der Sambienhilfe 
einen Kredit für Transportmaterial in der Höhe von 1 Mil lion 
US-Dollar an. 

2.) �anktionen 

Im Mai 1973 beschäftigte sich der Sicherheitsrat neuerlich 

mit der Rhodesienfrage, und zwar im Zusammenhang mit einem 
vom S an k tion enko mi tee des Sicherheitsrates vorgelegten Bericht 

über eine Verstärkung und bessere Durchführung der Sanktionen­
beschlüsse. Der Sicherheitsrat schloss sich am 22.Mai 1973 

den diesbezüglichen Empfehlungen des Komitees in Resolution 333 

(Österreich stimmte positiv) an, verwarf jedoch m it den Gegen­
stimmen Grossbritanniens und den USA bei Stimmenthaltung Öster­

reichs einen weiteren Resolutionsentwurf, der eine Reihe von 

Vorschlägen be züglich einer AusvJei tung bestimmter Sanktionen 

auch auf Südafrika zum Gegenstand hatte. 

c ) Namibia (Süd\'Jestafrika) 

Der Sicherheitsrat trat im Dezember 1973 z usamm en, um die 

Zweckmässigkeit der Fo rt füh rung der Kontakte des General­

sekretärs mit der südafrikanischen Regierung zu überprüfen. 

In seiner Erklärung zu dieser Frage verlieh der österreichische 
Vertreter seinem Bedauern darüber Ausdruck, dass die süd­

afrikanische Regierung bisher keine konkreten Schritte zur Ver­

wirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Bevölkerung Namibias 

unternommen habe. Gleichzeitig sei einzuräumen, dass die Kon­

takte des Generalsekretärs mit der südafrikanischen Regierung 

gewisse KlarsteIlungen hinsichtlich einzelner Aspekte des Pro­

blems erbracht hätten. 

Die Debatte zeigte weitgehende Ubereinstimmung darüber, 

dass Verlauf und Ergebnis der Kontakte deren Weiterführung 
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nicht rechtfertigen; mit Resolution 342 (1973 ) vom 11.Dezember 

1973 beschloss der Sicherheitsrat daher einstimmig die Beendigung 

der Kontakte mit der südafrikanischen Regierung. Der General-

sekretär wird aufgefordert, dem Sicherheitsrat über neue wichtige 

Entwicklungen in dieser Frage zu berichten. 

Die Neuorientierung der portugiesischen Afrikapolitik im 

Jahre 1974 hat ihren Niederschlag auch in der Behandlung der 

Namibia-Frage im Rahmen der Vereinten Nationen gefunden. 

Ob\'lOhl die Konsultationen unter den Ratsmitgliedern 

während des ganzen Jahres 1974 fortgeführt \'lurden, nahm der 

Sicherheitsrat erst am 17.Dezember die von den afrikanischen 

Ratsmitgliedern eingebrachte Resolution 366 (1974) eins timmig an, 

in welcher die fortgesetzte illegale Besetzung des Territoriums 

von Namibia neuerlich scharf verurteilt und Südafrika aufge­

fordert wird, eine formelle Erklärung gegenüber. dem Sicher­

heitsrat abzugeben, dass es die Resolutionen der Vereinten 

Nationen und das Rechtsgutachten des Internationalen Gerichts­

hofes anerkenne. Die südafrikanis che Regierung wird ferner auf­

gefordert, die notvJendigen Schritte zur Übertragung der Ver­

waltung Namibias an 'die Bevölkerung des Gebietes, unter Hilfe­

leistung der Vereinten Nationen, zu unternehmen. 
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4.) F R I E DE N S ER H ALT E ND E 0 P E R  A T I O N E N 

D E R  V E R  EI N T E N N ATI O N E N  

a) Allgem eines 

Die friedenserhaltenden Operationen der Vereinten Nationen 
gewannen im Berichtszeitraum im Zusammenhang mit dem 4. Nah0!3tkrieg 

im Oktober 1973 und der Zypernkrise im Sommer 1974 besondere 
Bedeutung. 

Es war offensichtlich, dass die im Berichtszeitraum sehr 

intensive Befassung des Sicherheitsrates mit Fragen der Friedens­
erhaltung gerade einem Staat wie Österreich mit reicher 
praktisQher Erfahrung aus langjähriger Beteiligung an derartigen 

Operationen Gelegenheit gab, einen entsprechenden Beitrag 

zu den Debatten zu leisten. Die österreichische Delegation 
im Sicherheitsrat hat diese Möglichkeit wahrgenommen und sich 
in aktiver Weise an der Gestaltung der einschlägigen Beschlüsse 
des Rates beteiligt. 

b) UNEF 

Zur Aufstellung der Friedenstruppe der Vereinten Nationen 
an der israelisch-ägyptischen Front (U nited Nations Emergency 
Force - UNEF) am 25. 0ktober 1973 durch Sicherheitsrats­
Resolution 340 (1973) war es in der Hauptsache auf Betreiben der 
blockfreien Ratsmitglieder gekommen. 

Auf Grund dieses Beschlusses konnte der Generalsekretär 
_der Vereinten Nationen bereits innerhalb von 24 Stunden die ersten 

Einheiten '- darunter auch österreichische Soldaten - aus Zypern 
an den Einsatzort verlegen. In der Folge gelang es dem Sicher-. . '  

heitsrat, sich erstaunlich rasch auf alle wesentlichen Aspekte 
der Organisation von UNEF zu einigen. Bereits am 2. Tag wurde 
einstimmig Resolution 341 (1973) verabschiedet, mit welcher 
Vorschläge des Generalsekretärs über Kontrolle, Durchführung der 
Operation, zahlenmässige Beschränkung auf 7000 Mann und vor allem 

Finanzierung durch Pflichtbeiträge aller Mitgliedstaaten gemäss 
Artikel 17, Abs 0 2 der Sat zung angenommen wurden. Es bedurfte 
allerdings noch tagelanger intensiver Konsultationen unter öster­
reichischem Vorsitz - Österreich hatte am' 1. November 1973 die 

_4 
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Präsidentschaft des Rates übernommen - um auch Ji'ragen der Zu­
sammensetzuIlg der 'l'ruppe nach angemesse'ner geographis cher Ver­
teilung fest zule ge n. 

In der Folge kam es am 8 .. April 1974· zur Verabschiedung 
der Resolution 3LJ·6 (1974) und am 23.0ktober d"J'o zur Beschluss­

fassung über Resolution 362 (1974); mit beiden Resoluti onen 
vJUrde das UlfEF'-Mandat jeweils um weitere 6 Monate verlängert 0 

c) UNDOF 

Im Anschluss an das am 31.I'1ai 1974 zvdschen Israel und 
Syrien abgeschlossene Truppencntflechtungsabkommen trat der 
Sicherheitsrat noch am selben Tag zusammen, um eine im Abkommen 
festgelegte "Truppenentflechtungsbeobachtertruppe 11 (United 

" 

Nations Disengagement Observer Forye - UNDOF) in der l'1aximal­
stärke von 1200 Mann aufzusu;llen (Resolutio n 350 (1973)). 
Die für UNDOF' benötigten Truppen vJUrden aus den Beständen von 
UNEF rekrutiert und im Zuge dieser Massnahme das gesamte 
österreichische UNEE'-Kontingent an die Golanhöhen verlegt. 

Mit Resolution363 (1974) vom 29.November 197LJ· verlängerte 
der Rat das UNDOF'-!1andat um l't1eitere sech s Monate bis zum 30.I'1ai 
1975. 

d) U�'FICYP 

Im Berichts zei tI'aum hatte sich der Sicherheitsrat ins­
gesamt v ier 11al mi t der Verlällgerung des 11Bnd.ates der seit 
196Lt auf der Insel befindlichen Friedenstruppe der Vereinten 
.Nationen befasst und bei dieser Gelegenheit die Statinierung 
von UNJ!'ICYP um je,,'Jeils 6 "Jei tere Monate verlängert 0 

Angesiehts der Zypernkrise und den damit verbundenen er­
vJei terten Aufgaben für die UN-Truppen auf Zypern kam es im 
August 197L� zu einer beträchtlichen Erhöhung der I1annsch aftsstärke, 
die vor allem�urch die Bereitstellung zusätzlicher Truppen durch 
die kontingents teIlenden Staaten - darunter auch Österreich -
erzielt wurdeo 

Zu diesem Zeitp'llnkf musste UNFICYF Funk tionen ausüben', 
die zum Teil beträehtlich über das im Jahr 1964 festgelegte 
Ma ndat hinausgingene Dennoch bestand im Sicherheitsrat darüber 
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Einvernehmen, dass eine formelle Änderung des Mandates nicht 

�eckmässig wäre; die bestehenden Bestimmungen wurden vielmehr 

als flexibel angesehen, um auch der veränderten Lage angepasst 

zu werden. 
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5. ) S 0 N S T I G E T Ä T I G K E I T E N D ES 

S IC H E R H El T S RAT E S 

Der Sicherheitsrat behandelte im Ber ichtszeitraum eine 

Reihe ander er Streitfälle, so den Grenzkonflikt zwischen 
Iran und Irak sowie die Auseinander setzung zv'iischen Panama und 
den USA. Die Debatte über das letztere Pr oblem fand im Rahmen 

einer Ratstagung in Panama City statt, die auch der Pr üfung 
allgemeiner Fragen cer inter nationalen Sicherheit in IJateinamerika 

diente. 

Ander e Fragen, die an den Sicherheitsrat herangetragen wurden, 
betrafen den Konflikt zwischen Kuba und Chile anlässlich 
des Stur zes der Regierung Allende im September 1973, den Streit 

zwischen Guinea und Senegal wegen der von Guinea behaupteten 
andauernden feindseligen Haltung Senegals sQ\.\lie die Besetzung 
der Paracel-Inseln durch Tr uppen der Volksrepublik China im 
Jänner 1974. 

Die Beschlüsse, mit welchen der General ver samml ung 1973 
und 1974 die Aufnahme von 6 Staaten (BRD, DDR, Bahamas, 
Bangla-Desh, Grenada und Republik Guinea-Bissau) in die Ver­

einten Nationen empfohlen wurde, sowie die Einführ ung des 
Chinesischen als A rbeitsspracheM' des Sicherhei tsr�tes am 
17.Jänner 1974 runden das Bild der Tätigkeit des Sicher heits­
rates in den beiden Berichtsjahren ab. 
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